
Preisliste Fernwärme
gültig ab 01.04.2024

Grundpreis  

für die ersten 25 kW EUR / kW und Jahr 78,72 93,68 78,72 93,68

für die weiteren 250 kW 61,33 72,98 61,33 72,98

für die weiteren 1.400 kW 63,58 75,66 63,58 75,66

alle weiteren kW 52,48 62,45 52,48 62,45

Verbrauchspreis

für die ersten 50.000 kWh ct / kWh 9,08 10,81 7,06 8,40

für die weiteren 500.000 kWh 8,86 10,54 6,89 8,20

für die weiteren 1.400.000 kWh 8,27 9,84 6,43 7,65

alle weiteren kWh 7,38 8,78 5,74 6,83

Entgelt für CO2 - Emissionen ct / kWh 2,468 2,937 2,468 2,937

Jahrespreis für Messung und Abrechnung

bis zu einer Anschlussleistung von 200 kW EUR / Jahr 84,84 100,96 84,84 100,96

bei einer Anschlussleistung über 200 kW 152,71 181,72 152,71 181,72

Sie haben noch Fragen?

 Stand:

01.04.2024

Alternativ zu den bestehenden Tarifen EVO Direkt und EVO Komfort bieten wir auf Wunsch unseren 

Tarif EVO Selekt an.

EVO Selekt

Dann rufen Sie uns an, unter unserer EVO Servicenummer 069/8088 0999 oder schreiben Sie uns eine E‐Mail an 

kunden@evo‐ag.de. 
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Die Bruttopreise enthalten die ab 01.04.2024 gültige Umsatzsteuer von 19%. Verbrauchsmengen bis zum 31.03.2024 werden mit der verminderten Umsatzsteuer von 7 % aus dem 

Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz abgerechnet. Die Bruttopreise sind gerundet. Dadurch können sich bei der 

Abrechnung zum Teil geringfügig andere Werte ergeben.  

Die Nettopreise ergeben sich aus der vertraglich vereinbarten Preisänderungsregelung (Preise Vertragliche Vereinbarung). Aufgrund der außergewöhnlichen Kostenentwicklung an den 

Beschaffungsmärkten wird die EVO aber die auf Grundlage der Preisänderungsklausel berechneten Verbrauchspreise im Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 nicht im vollen 

Umfang ausschöpfen bzw. abrechnen, sondern nur die unter „Verbrauchspreis (Preis Abrechnung 2023/2024)“ angegebenen geringeren Preise in Rechnung stellen. Diese einmalige 

Maßnahme erfolgt aus Kulanz und ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht. Dadurch wird insbesondere nicht das Recht bzw. die Pflicht der Energieversorgung Offenbach AG 

beeinträchtigt, die Preise zum nächsten Änderungszeitpunkt wieder gemäß der vereinbarten Preisänderungsregelung anzupassen. 

Die jeweils gültigen Werte der aktuell wirksamen Preisänderungsregelung, die für die Berechnung der zum 01.10.2023 geltenden  vertraglich vereinbarten Preise maßgeblich sind, 

lauten wie folgt: L (Lohnindex) = 104,9 Indexpunkte; I (Investitionsgüterindex) = 119,39 Indexpunkte; K (Index der Einfuhrpreise) = 431,83 Indexpunkte; G (Preis für Erdgas) = 109,41 

EUR/MWh; KF (Korrekturfaktor) =  0,9047, ZF (Zuteilungsfaktor) = 0,3; PCO2 (CO2-Preise) = 83,95 EUR/t CO2


